
* Im Folgenden wi rd aus Vere in fachungsgründen die männl i che Form verwendet . Se lbs tve rs tänd l i ch s ind Ärz t innen
und Psychot he rapeut i nnen e ingesch lossen. Zudem werden unte r de r Beze ichnung „Arzt “ auch Psychothe rapeut en
und Kinder- und Jugendl i c henpsychot he rapeut en ve rs tanden.
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Information zu
Sprechstunden und Barrierefreiheit
(Bit te beachten Sie, dass dieses Merkblatt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt
und eine Rechtsberatung nicht ersetzen kann.)

Mindestsprechstunden (Ärzte und Psychotherapeuten*)

Alle Ärzte und Psychotherapeuten mit voller Zulassung oder in Vol lzeit angestel lte Ärzte
und Psychotherapeuten müssen persönlich mindestens 25 Stunden wöchent l ich in Form
von Sprechstundenzeiten zur Verfügung stehen. Als Sprechstundenzeiten gelten die Zei-
ten, in denen der Vertragsarzt/-psychotherapeut oder der angestel lte Arzt/Psychothera-
peut für die Versorgung der Versicherten unmittelbar zur Verfügung steht. Besuchszei-
ten, OP-Zeiten, Zeiten für belegärzt l iche Tätigkeiten und solche an ausgelagerten Pra-
xisstätten werden auf die 25 Stunden angerechnet. Dabei muss die Tätigkeit am Ver-
tragsarztsitz die Tätigkeiten außerhalb des Vertragsarztsitzes insgesamt überwiegen.

Die Zeiten für die telefonische Erreichbarkeit der Psychotherapeuten werden wie bisher
auf die Sprechstundenzeiten angerechnet.

Für reduzierte Versorgungsaufträge gelten die o.g. Vorgaben antei l ig. Daraus ergeben
sich folgende Mindestsprechstundenzeiten:

Umfang Versorgungsauftrag Anzahl Sprechstunden/Woche

Volle Zulassung 25 Stunden

Hälftige Zulassung 12 Stunden 30 Minuten

Dreiviertel Zulassung 18 Stunden 45 Minuten

Angestellter > 30 Std./Woche 25 Stunden

Angestellter > 20 bis 30 Std./Woche 18 Stunden 45 Minuten

Angestellter > 10 bis 20 Std./Woche 12 Stunden 30 Minuten

Angestellter bis 10 Std./Woche 6 Stunden 15 Minuten

Bitte pf legen Sie al le Sprechstundenzeiten im Onlineportal der KVH.

Die Sprechstundenzeiten von Psychotherapeuten werden über das Onlineportal er-
fasst, um gegenüber der KVH die Erfüllung des Versorgungsauftrages nachzuweisen.
Diese Sprechstundenzeiten werden im Internet veröf fentl icht.
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Offene Sprechstunden (nur grundversorgende Fachärzte)

Ärzte, die einer der folgenden Arztgruppen angehören, müssen – bei einer vol len Zu-
lassung oder Vol lzeitanstellung – von den Sprechstundenzeiten mindestens fünf Stun-
den wöchentl ich als offene Sprechstunden ohne vorher ige Terminvereinbarung anbie-
ten:

 Augenärzte
 Chirurgen
 Frauenärzte
 Hals-Nasen-Ohrenärzte
 Hautärzte
 Kinder- und Jugendpsychiater
 Neurologen / Psychiater / Ärzte für Nervenhei lkunde
 Neurochirurgen
 Orthopäden (und Unfal lchirurgen)
 Urologen

Die offenen Sprechstundenzeiten sind grundsätzl ich von jedem Arzt der benannten
Arztgruppen anzubieten, jedoch können Berufsausübungsgemeinschaften und Medizi-
nische Versorgungszentren f lexibel handhaben, welcher Arzt der jewei l igen Arztgruppe
die Versorgung in der offenen Sprechstunde übernimmt. Entscheidend ist, dass die aus
der Anzahl der Ärzte der Arztgruppe folgende Gesamtzahl an offenen Sprechstunden-
zeiten von der Praxis erfüllt wird.

Ein Beispiel : Wenn in einer Praxis 3 Augenärzte vol l zugelassen sind, muss die Praxis
15 offene Sprechstunden pro Woche anbieten. Diese können entweder von einem Arzt
durchgeführt werden oder auch von mehreren Ärzten paral lel oder zu unterschiedl ichen
Zeiten (z.B. alle Ärzte täglich zeitgleich 1 Stunde; oder auch Arzt A montags und
dienstags jewei ls 5 Stunden, Arzt B tägl ich 1 Stunde, Arzt C gar nicht).

Für reduzierte Versorgungsaufträge gelten die o.g. Vorgaben antei l ig. Daraus ergeben
sich folgende Mindestzeiten für offene Sprechstunden:

Umfang Versorgungsauftrag Anzahl offene Sprechstunden/Woche

Volle Zulassung 5 Stunden

Hälftige Zulassung 2 Stunden 30 Minuten

Dreiviertel Zulassung 3 Stunden 45 Minuten

Angestellter > 30 Std./Woche 5 Stunden

Angestellter > 20 bis 30 Std./Woche 3 Stunden 45 Minuten

Angestellter > 10 bis 20 Std./Woche 2 Stunden 30 Minuten

Angestellter bis 10 Std./Woche 1 Stunden 15 Minuten

Auch wenn ein Arzt über mehrere Erlaubnisfachgebiete verfügt, von denen nicht al le
offene Sprechstunden anbieten müssen (z.B. Psychiater und Psychotherapeut), muss
die Anzahl der offenen Sprechstunden seinem Versorgungsauftrag entsprechen, da
keine prozentuale Aufteilung seiner Tätigkeiten erfolgt.

Bit te pf legen Sie al le offenen Sprechstundenzeiten im Onlineportal der KVH.
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Telefonische Erreichbarkeit (nur Psychotherapeuten)

Die telefonischen Erreichbarkeitszeiten der Psychotherapeuten werden weiterhin über
das Onlineportal erfasst und werden wie bisher auf der Homepage der KVH veröf fent-
l icht. Sie können die telefonische Erreichbarkeit jetzt über denselben Menüpunkt erfas-
sen wie die Sprechstunden.

Bit te pf legen Sie al le telefonischen Erreichbarkeitszeiten im Onlineportal der KVH.
Eine Anleitung liegt dieser Praxisinformation bei.

Barrierefreiheit der Praxen (Ärzte und Psychotherapeuten)

Mit dem TSVG wurden die Kassenärzt l ichen Vereinigungen (KVen) aufgefordert, bun-
deseinheit l ich über den barr ierefreien Zugang zur Versorgung für Menschen mit Behin-
derungen zu informieren. Um den Status der Praxisstandorte hinsicht l ich der Barr iere-
f reiheit ermitteln zu können, hat die Kassenärzt l iche Bundesvereinigung gemeinsam
mit den Länder-KVen einheit l iche Kriter ien entwickelt .
Diese weichen von den bisher durch die KVH erfragten Kriterien ab. Daher müs-
sen die Angaben für alle Praxisstandorte neu erfasst werden.

Bitte pf legen Sie für al le aktuel len Praxisstandorte die entsprechenden Angaben im
Onlineportal der KVH.


